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Satzung über die Begrünung baulicher Anlagen und  
das Verbot von Bodenversiegelungen 

(Begrünungssatzung – BegrS) 

Vom 1. Oktober 2025 (Amtsblatt S. 349) 

 

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), und Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch §§ 12 und 
13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605), durch § 4 des Gesetzes vom  
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) und durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254), 
folgende Satzung:  

 
Inhaltsübersicht: 
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§ 3 Verbot von Bodenversiegelungen 

§ 4 Begrünung von Flachdächern 

§ 5 Abweichungen 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten 

§ 7 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift 

 

§ 1 

Geltungs- und Anwendungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt im gesamten Stadtgebiet für Grundstücke und für die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen, außer im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuches (BauGB).  

(2) Sie gilt für die Errichtung und Änderung baulicher Anlagen, die nach Art. 58 bis 60 BayBO genehmigungs-
freigestellt oder baugenehmigungspflichtig sind. § 3 dieser Satzung gilt auch für die nach Art. 57 BayBO ver-
fahrensfreien Vorhaben. 

(3) Festsetzungen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen sowie in Vorhaben- und Erschließungsplänen 
und städtebaulichen Satzungen nach dem BauGB, die abweichende Regelungen zu den §§ 3 und 4 treffen, 
gehen dieser Satzung vor.  

(4) Ein dieser Satzung entsprechender Zustand ist auf Dauer fachgerecht zu unterhalten und bei Verlust oder 
Abgang zu ersetzen. 

 

§ 2 

Ziel der Satzung 

Die Satzung bezweckt aus stadtgestalterischen und stadtökologischen Gründen sowie zur Anpassung der 
Stadt an die Folgen des Klimawandels die Sicherstellung und Förderung entsiegelter Grundstücksflächen und 
eine verbesserte Gestaltung der baulichen Anlagen. Dabei steht eine qualitätsvolle Begrünung im Sinne der 
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Gestaltung und Erhaltung des Ortsbildes sowie eines klimaangepassten, gesunden Wohn- und Arbeitsumfel-
des im Vordergrund. 

§ 3 

Verbot von Bodenversiegelungen 

(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grund-
stücke dürfen nicht versiegelt werden, soweit nicht deren zulässige Zweckbestimmung eine Versiegelung er-
fordert.  

(2) Einer Versiegelung stehen nicht oder nur geringfügig bepflanzte Grundstücksflächen, wie nicht begrünte 
Steingärten oder ähnlich eintönige Flächennutzungen mit hoher thermischer oder hydrologischer Last oder 
erheblich unterdurchschnittlichem ökologischem oder wohnklimatischem Wert, gleich. 

 

§ 4 

Begrünung von Flachdächern 

(1) Dächer von Gebäuden mit einer Neigung bis zu 20° sind ab einer Gesamtfläche von 50 m² mit einer 
extensiven oder intensiven Dachbegrünung auszustatten. Dies gilt auch für Dächer von Tiefgaragenzufahrten, 
Carports, Garagen und sonstigen Nebengebäuden. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, Solarener-
gieanlagen und Sonnenkollektoren und befestigte Flächen sind so zu konzipieren, dass sie eine Dachbegrü-
nung nicht behindern. 

(2) Die Begrünung ist innerhalb von neun Monaten nach Fertigstellung des Gebäudes herzustellen. 

 

§ 5 

Abweichungen 

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung sollen Abweichungen insbesondere von den Regelungen der §§ 3 
und 4 ermöglicht werden, wenn das konkrete Vorhaben die Ziele aus § 2 auf andere geeignete Weise erreicht. 

(2) Aus Gründen des Brandschutzes sowie für Baudenkmäler und in Ensembles ist auf Antrag eine Abwei-
chung zu erteilen, wenn gewichtige Gründe einer Begrünung entgegenstehen. 

 

§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 1 Abs. 4 die Begrünung nicht auf Dauer fachgerecht unterhält oder sie bei Verlust oder Ab-
gang nicht ersetzt,  

2. entgegen § 3 Grundstücke gestaltet,  

3. entgegen § 4 Dachflächen nicht oder nicht rechtzeitig begrünt. 



Begrünungssatzung 
630.058 

 
 

_________________________  
 83. Nachtrag Dezember 2025  3 

§ 7 

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift 

(1) Diese Satzung tritt am 02.10.2025 in Kraft. Mit Ablauf des 30.09.2025 tritt die Satzung der Stadt Nürnberg 
über Begrünung baulicher Anlagen und unbebauter Flächen (Begrünungssatzung – BegrS) vom 5. Mai 2022 
(Amtsblatt S. 194) außer Kraft. 

(2) Die Pflicht zur Begrünung von Flachdächern (§ 4) gilt nicht für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Sat-
zung bestehende oder genehmigte Gebäude. 

 

 

 


